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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gelenkorthese mit 
einem ersten Gelenkteil, einer mit dem ersten Ge-
lenkteil verbundenen ersten Schiene, einem zweiten 
Gelenkteil, einer mit dem zweiten Gelenkteil verbun-
denen zweiten Schiene und einem Drehgelenkteil zur 
gelenkigen Verbindung der zweiten Schiene und der 
ersten Schiene.

Stand der Technik

[0002] Derartige Gelenkorthesen dienen insbeson-
dere als Knöchelgelenkorthesen zur Unterstützung 
des Gehens und des Stehens einer im Unterschen-
kel- und Fußbereich gehandikapten Person. Das 
Drehgelenkteil dient dabei zur Ermöglichung einer re-
lativ kleinen Drehbewegung des ersten Gelenkteils 
relativ zum zweiten Gelenkteil.

[0003] Bei den bekannten Orthesen dieser Art wer-
den die beiden Schienen fluchtend miteinander aus-
gerichtet und um eine gemeinsame Drehachse rela-
tiv zueinander drehbar ausgebildet, wobei in dem 
Drehgelenkteil die Begrenzung der relativen Drehbe-
wegung vorgesehen werden muss. Bei einer Knö-
chelgelenkorthese kann eine Fußheberfunktion da-
durch bewirkt werden, dass das Fußteil mittels einer 
Feder in eine Ausgangs-Endstellung gedrückt wird, 
die durch den Druck beim Aufsetzen der Ferse des 
Fußteils (erstes Gelenkteil) gegen die Federkraft ver-
lassen wird, um so eine gewisse Abrollbewegung 
beim Gehen zu ermöglichen.

[0004] Das Fußteil und das Unterschenkelteil (zwei-
tes Gelenkteil) sind regelmäßig aus Kunststoff scha-
lenförmig gebildet, um den Fuß und den Unterschen-
kel stützend U-förmig zu umgreifen. Für eine stabile 
Verbindung der Fußschiene und des Fußteils wird 
eine gewisse Länge benötigt, die bei der bekannten 
Konstruktion unterhalb des Drehgelenkteils vorgese-
hen werden muss. Darüber hinaus ist eine gewisse 
Länge der Verankerung der Fußschiene in dem Dreh-
gelenkteil erforderlich. Dadurch wird eine gewisse 
Mindest-Bauhöhe für das Fußteil bis zur Drehgelenk-
achse benötigt. Aus kinematischen und ästhetischen 
Gründen wäre es jedoch vorteilhaft, den Aufbau des 
Fußteils mit einer geringeren Höhe zu ermöglichen.

[0005] Durch DE 563 009 C ist eine Gelenkorthese 
der eingangs erwähnten Art bekannt, bei der ein ei-
nen Fuß des Orthesenträgers untergreifendes Soh-
lenteil mit einer nach oben ragenden Seitenschiene 
verbunden ist, die aus zwei Teilen besteht, die durch 
ein Gelenk miteinander verbunden sind. Das Gelenk-
teil umfasst beidseitig das obere Ende der unteren 
Teilschiene und das untere Ende der oberen Teil-
schiene, wobei das untere Ende der oberen Teil-
schiene drehbar an dem Gelenkteil gelagert ist. Das 
obere Ende der unteren Teilschiene ragt über das 

Gelenkteil nach oben hinaus, um so die Drehbewe-
gung des oberen Gelenkteils nach vorn zu begrenz-
en, also die gestreckte Stellung der Seitenschiene zu 
definieren. Das Gelenkteil ist dabei mit großem Ab-
stand von dem Sohlenteil angeordnet, um sicher 
beim Tragen oberhalb des oberen Schuhrandes zu 
liegen. Der durch das obere Ende der unteren Schie-
ne gebildete Anschlag ist dadurch verstellbar, dass 
stärkere oder schwächere Leder- oder Metallzungen 
oder ggf. ein verschiebbarer Keil zwischen den 
Schienen eingesetzt wird.

[0006] US 4,771,768 offenbart eine Knöchelgelenk-
orthese, bei der ein den Fuß untergreifendes Fußteil 
in Schienen beiderseits des Fußes übergeht. Die 
Schienen sind um eine Drehachse drehbar an jeweils 
einem Drehgelenkteil gelagert. Das somit gegenüber 
der Schiene drehbare Drehgelenkteil weist eine nach 
oben offene Kammer auf, in die eine Schiene eines 
Unterschenkelteils zur festen und starren Verbindung 
mit dem Drehgelenkteil eingesetzt ist. Die mit dem 
Fußteil verbundenen drehgelenkig gelagerten Schie-
nen weisen seitliche Anschläge auf, die mit axial in 
das Drehgelenkteil eingeschraubten Justierschrau-
ben als Anschläge zusammenwirken, wodurch die 
zulässige Winkelbewegung zwischen Unterschen-
kelteil und Fußgelenkteil begrenzt wird. Im Lauf einer 
Rehabilitation ist vorgesehen, von zunächst sehr klei-
nen zulässigen Winkel auf immer größere Winkel 
überzugehen.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Gelenkorthese der eingangs erwähnten Art so 
auszubilden, dass eine niedrige Bauhöhe eines Ge-
lenkteils erreichbar ist.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Gelenkorthese mit den Merkmalen gemäß dem 
Anspruch 1 gelöst.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Gelenkorthese 
weist das Drehgelenkteil somit zwei Kammern auf, 
die parallel zueinander ausgerichtet sind, wobei eine 
Schiene in ihre (nach unten offene) Kammer fest ein-
steckbar ist, während die andere Schiene in die nach 
hinten versetzt angeordnete und vorzugsweise nach 
oben offene Kammer um einen gewissen Winkel 
drehbar eingesetzt ist. Die Drehachse befindet sich 
dabei im Endbereich der die Schiene drehbar aufneh-
menden Kammer.

[0010] Die für die Funktion der beiden Kammern be-
nötigten Längen sind somit im Drehgelenkteil neben-
einander realisiert und nicht – wie bisher üblich – in 
Richtung der miteinander fluchtenden Schienen un-
tereinander, sodass eine Länge der Kammern in der 
Konstruktionshöhe der erfindungsgemäßen Gelenk-
orthese eingespart werden kann. Bei einer Knöchel-
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gelenkorthese ergibt sich eine günstige Krafteinlei-
tung in das Fußteil, die dadurch, dass die Fußschiene 
in Fußrichtung nach vorn gegenüber der Unterschen-
kelschiene versetzt angeordnet ist, mehr zur Fußmit-
te hin erfolgt und somit den natürlichen Gegebenhei-
ten besser entspricht.

[0011] Darüber hinaus ermöglicht die erfindungsge-
mäße Gelenkorthese eine sehr einfache, aber stabile 
Konstruktion, indem in die Kammer der drehbar ein-
gesetzten Schiene ein die Schiene seitlich führendes 
und Anschläge für die Drehbewegung der Schiene 
aufweisendes Einsatzteil eingesetzt ist. Die seitliche 
Führung und die Anschläge können somit aus einem 
hierfür geeigneten Kunststoffmaterial, beispielsweise 
PTFE, gebildet sein, obwohl die Schienen und das 
Drehgelenkteil vorzugsweise aus Metall bestehen.

[0012] Wenn in einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung das Einsatzteil auswech-
selbar in das Drehgelenkteil eingesetzt ist, kann 
durch bloße Auswechslung des Einsatzteils eine An-
passung an den jeweiligen Patienten vorgenommen 
werden, indem die Winkelstellung für die stehende 
Ausgangsposition und der maximale relative Dreh-
winkel zwischen Unterschenkelschiene und Fuß-
schiene festgelegt werden.

[0013] In sehr einfacher Form lässt sich bei einer 
Knöchelgelenkorthese auch eine Fußheberfunktion 
mittels einer Feder realisieren, die vorzugsweise ein 
Federgummiband ist, das um die Unterschenkel-
schiene einerseits und einen pilzartigen Befesti-
gungsknopf auf der Oberseite des Drehgelenkteils 
andererseits unter Spannung auf Zug geschlungen 
ist.

Ausführungsbeispiel

[0014] Die Erfindung soll im Folgenden anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert werden. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen, als Knö-
chelgelenkorthese ausgebildeten Gelenkorthese,

[0016] Fig. 2 einen Schnitt durch das in dieser Aus-
führungsform vorgesehene Drehgelenkteil.

[0017] Die Ansicht der Fig. 1 lässt ein schalenförmi-
ges, stützendes Unterschenkelteil (zweites Gelenk-
teil) 1 erkennen, das zur Vorderseite hin offen ist, also 
den Unterschenkel seitlich um im Wadenbereich um-
greift. Auf einer Seite ist das Unterschenkelteil 1 mit 
einer Unterschenkelschiene (zweiten Schiene) 2 fest 
verbunden. Die Unterschenkelschiene 2 ragt in ein 
Drehgelenkteil 3 hinein und ist in dem Drehgelenkteil 
3 mittels einer Drehachse D drehbar gelagert. Seitlich 
nach vorn versetzt ragt in das Drehgelenkteil 3 von 

unten eine Fußschiene (erste Schiene) 5, die mit ei-
nem schalenförmigen, nach oben und vorn offenen 
Fußteil (erstes Gelenkteil) 4 verbunden ist. Die Fuß-
schiene 5 ist in das Drehgelenkteil 3 fest, d. h. nicht 
seitlich bewegbar, eingesteckt.

[0018] Auf seiner Oberseite weist das Drehgelenk-
teil 3 einen pilzförmigen Befestigungsknopf 6 auf, um 
den ein Federgummiband 7 umläuft, das anderer-
seits um die Unterschenkelschiene 2 geschlungen 
ist.

[0019] Die Schnittdarstellung der Fig. 2 verdeut-
licht, dass die Fußschiene 5 in eine nach unten offe-
ne, passende Kammer 8 des Drehgelenkteils 3 ein-
gesteckt ist, sodass die Fußschiene 5 in dem Dreh-
gelenkteil 3 nicht bewegbar ist.

[0020] Demgegenüber ragt die Unterschenkelschie-
ne 2 mit einem vorderen, leicht verjüngend ausgebil-
deten und abgerundeten Ende 9 in eine nach oben 
offene Kammer 10 des Drehgelenkteils 3. In der 
Kammer befindet sich ein auswechselbar eingesetz-
tes Einsatzteil 11 aus einem geeigneten, gut gleiten-
den Kunststoff, wie beispielsweise PTFE. Das Ein-
satzteil 11 führt die Unterschenkelschiene 2 seitlich 
für die Durchführung der Drehbewegung um die 
Drehachse D und legt mit einer vorderen Anschlag-
kante 12 und einer hinteren Anschlagkante 13 die 
Winkel für die Endpositionen der Drehbewegung der 
Unterschenkelschiene 2 relativ zu dem Drehgelenk-
teil 3 – und damit der Fußschiene 5 – fest. Durch Aus-
wechslung des Einsatzteils 13 können somit bei 
sonst unveränderten konstruktiven Teilen die Winkel-
stellung in der stehenden Position und der Drehwin-
kelbereich der Unterschenkelschiene 2 relativ zur 
Fußschiene 5 für den jeweiligen Patienten passend 
vorgegeben werden. Durch das auf Zug vorgespann-
te Federgummiband 7 wird das Fußteil 4 in der ent-
lasteten Position relativ zum Unterschenkelteil 1 ma-
ximal nach oben gezogen, was einer Fußheberfunk-
tion entspricht. Beim Aufsetzen des Fußteils 4 auf 
den Fersenbereich wird durch die Hebelwirkung des 
Fußteils 4 das Federgummiband 7 gelängt, sodass 
das Fußteil 4 gegenüber dem Unterschenkelteil 1 ei-
nen größeren Winkel einnimmt, um ein gewisses Ab-
rollen des Fußteils 4 beim Gehen relativ zum Unter-
schenkelteil 1 zu ermöglichen.

[0021] Insbesondere Fig. 2 verdeutlicht, dass die 
Drehachse D im unteren Bereich des Drehgelenkteils 
3 angeordnet sein kann und dass die Fußschiene 5
in eine bis zum oberen Bereich des Drehgelenkteils 3
ragende Kammer 8 stabil einsetzbar ist, wodurch die 
Bauhöhe des Fußteils 4 bis zur Drehachse D deutlich 
reduziert werden kann, ohne Einbußen bei der Stabi-
lität der Verankerung im Drehgelenkteil 3 hinnehmen 
zu müssen.

[0022] Es ist ohne Weiteres erkennbar, dass sich 
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das in der Zeichnung dargestellte Ausführungsbei-
spiel mit entsprechenden Anpassungen auch als 
Ganzbeinorthese ausbilden lässt.

Patentansprüche

1.  Gelenkorthese mit einem ersten Gelenkteil (4), 
einer mit dem ersten Gelenkteil (4) verbundenen ers-
ten Schiene (5), einem zweiten Gelenkteil (1), einer 
mit dem zweiten Gelenkteil (1) verbundenen zweiten 
Schiene (2) und einem Drehgelenkteil (3) zur gelen-
kigen Verbindung der zweiten Schiene (2) und der 
ersten Schiene (5), wobei das Drehgelenkteil (3) zwei 
in Längsrichtung des ersten Gelenkteils (4) seitlich 
zueinander versetzte, parallel angeordnete Kam-
mern (8, 10) aufweist und die erste Schiene (5) mit ih-
rem Ende in die nach unten offene Kammer (8) fest 
so eingesteckt ist, so dass sie nicht bewegbar ist, und 
die zweite Schiene (2) mit ihrem Endbereich in die 
nach oben offene Kammer (10) hineinragt und dass 
die zweite Schiene (2) im Endbereich ihrer Kammer 
(10) um eine Drehachse (D) drehbar so gelagert ist, 
dass die Drehbewegung der zweiten Schiene (2) re-
lativ zum Drehgelenkteil (3) durch die Kammer (10) 
begrenzt ist.

2.  Gelenkorthese nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Schiene (5) in die ihr zu-
geordnete Kammer (8) fest eingesteckt ist.

3.  Gelenkorthese nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Kammer (10) der 
zweiten Schiene (2) ein die zweite Schiene (2) seit-
lich führendes und Anschläge (12, 13) für die Drehbe-
wegung der zweiten Schiene (2) aufweisendes Ein-
satzteil (11) eingesetzt ist.

4.  Gelenkorthese nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einsatzteil (11) auswechsel-
bar in das Drehgelenkteil (3) eingesetzt ist.

5.  Gelenkorthese nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Schiene (2) mittels einer Feder (7) gegen einen der 
Anschläge (12, 13) des Einsatzteils (11) druckbar ist.

6.  Gelenkorthese nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf einer Oberseite des Drehge-
lenkteils (3) ein pilzartiger Befestigungsknopf (6) an-
geordnet ist, der von einem die zweite Schiene (2) 
umgebenden, auf Zug gespannten Federgummiband 
(7) umschlungen ist.

7.  Gelenkorthese nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, gekennzeichnet durch ihre Ausbildung als Knö-
chelgelenkorthese mit einem Fußteil als erstes Ge-
lenkteil (4) und einem Unterschenkelteil als zweites 
Gelenkteil (1).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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